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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit Auskunft 

dem das Heeresversorgungsgesetz Wilhelm Füszl 
(22. Novelle zum Heeresversorgungs- Klappe 6211 Durchwahl 

gesetz) und das Versorgungsrechts-
Änderungsgesetz 1986 geändert werden 

Durchführung des Begutachtungsverfahrens ____ ... ~_ ... 
r ('~ c::. ~ s~·· .,,"'-' '-~~--f-'! 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
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Mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 

13. Mai 1976, GZ 600614/3-VI/2/76, werden anbei 25 Ausferti

gungen des gleichzeitig den zur Begutachtung berufenen Stellen 

zugeleiteten Entwurfes elnes Bundesgesetzes, mit dem das Heeres

versorgungsgesetz (22. Novelle zum Heeresversorgungsgesetz) und 

das Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 1986 geändert werden, samt 

Erläuterungen übermittelt. Die befaßten stellen wurden ersucht, 

ihre Stellungnahme bis längstens 30. September 1993 bekannt zu-

geben. 

Beilage: 

25 Ausfertigungen des Gesetz
entwurfes und der Erläuterungen 

Der Bundesminister: 

H e sou n 

Für die Richtigkeit 

der Ä~LCQrng, 

.-._------------
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Bundesgesetz, mit dem das Heeresversorgungsgesetz (22. Novelle zum 
Heeresversorgungsgesetz) und das Versorgungsrechts-Änderungsgesetz 
1986 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Änderung des Heeresversorgungsgesetzes 

Das Heeresversorgungsgesetz, BGBl.Nr. 27/1964, zuletzt geändert du.rch 
das Bundesgesetz BGBl.Nr. 110/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 1 Abs. 2 Z 7 wird der Ausdruck "Heeresgebührengesetz 1985, 

BGBl.Nr. 87" durch "Heeresgeblihrengesetz 1992, BGBl.Nr. 422' , 

ersetzt. 

2. § 1 Ahs. 2 Z 9 lautet: 

, ,9. 1m Falle des Vor 1 iegens eines krankenversicherungsrecht 1 ichen 

Schutzes nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz, BGBI.Nr. 

189/1955, im Wehrdienst als Zeitsoldat 

a) auf einem Weg vom Ort der militärischen Dienstleistung oder 

Ausbildungsort oder von der Wohnung zu einer ärztlichen 

Untersuchungsstelle (freiberuflich tätiger Arzt, Ambula

tor i um, Krankenansta 1 t ) zum Zweck der Inanspruchnahme ä r zt

licher Hilfe, Zahnbehandlung oder der Durchführung elner 

Gesundenuntersuchung und anschließend auf dem Weg zurück zum 

Ort der militärischen Dienstleistung oder Ausbildungsort oder 

zur Wohnung, sofern die Untersuchungsstelle oder der Behand

lungsort der militärischen Dienststelle vorher bekanntgegehen 

wurde, 

b) auf dem Weg vom Ort der mi 1 itärischen Dienstleistung oder 

Ausbildungsort oder von der Wohnung zu einer ärztlichen 

Untersuchungsstelle, wenn sich der Versicherte der 

Untersuchung auf 

einer Anordnung 

Grund einer gesetzlichen Vorschrift oder 

des 

der militärischen 

Versicherungsträgers oder 

Dienststelle unterziehen 

des Leiters 

muß und dn-

schließend auf dem Weg zurück zum Ort der militärischen 

Dienstleistung oder Ausbildungsort oder zur Wohnung." 
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3. Im § 5 Abs. 4 wird der Ausdruck "IV. Abschnitt des Heeres~Je

bührengesetzes 1985" durch "IV. Hauptstück des Heeresgebührenge

setzes 1992" ersetzt. 

4. Im § 9 Abs. 1 und 2 werden die Ausdrücke "IV. Abschnittes des 

Heeresgebührengesetzes 1985" und , ,Heeresgebührengesetz 1985" 

durch "IV. Hauptstückes des Heeresgebührengesetzes 1992" und 

, ,HeeresgebUhrengesetz 1992" ersetzt. 

5. § 20a Z 2 lautet: 

') 
, f "'" • elnem Beschädigten, der infoJge der Dienstbeschädigung über-

wiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhles dngewiesen ist, unter 

Bedachtnahme auf dessen wirtschaftliche Verhältnisse eJnen 

Zuschuß zur Adaptierung einer Wohnung gpwähren, wenn jhm hie

durch die Benützung der Wohnung ermöglicht oder erleichtert 

wird. ' , 

6. § 24a lautet: 

"s 24a. (1) Für Zwecke der Aufwertung des Einkommens, das zur Bil

dung der Bemessungsgrundlage heranzuziehen ist, sind mit Wirksamkeit 

vom 1. Jänner eines jeden eTahres Aufwertungsfaktoren l.n der Wej se 

fest zustellen, daß die zuletzt ln Gel tung gestandenen Aufwert.ungs

faktoren mit dem für den Bereich des Allgemeinen Sozialversicherungs

gesetzes für das Vorjahr festgesetzten Anpassungsfaktor vervielfacht 

und auf drei Dezimalstellen gerundet werden; der Reihe dieser Auf

wertungsfaktoren ist jeweils der Anpassungsfaktor des Vorjahres als 

Aufwertungsfaktor für das im zweitvorangegangenen Jahr angefallene 

Einkommen (§ 24) anzufügen. 

(2) Das Einkommen im Sinne des § 24 ist bei der Bildung der Bemes

sungsgrundlage mit den nach Abs. 1 zum Zeitpunkt des Anfalles der 

Rente (§ 55) festgesetzten Faktoren aufzuwerten, die für den Zei t

raum gelten, in dem das Einkommen angefallen ist. 

(3) Der Feststellung der Aufwertungsfaktoren mit Wirksamkeit vom 

1. Jänner 1994 sind folgende Aufwertungsfaktoren zugrunde zu legen: 

I 
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für das Jahr Faktor 

1954 7,719 
1955 7,472 
1956 7,137 
1957 6,842 
1958 6,656 
1959 6,514 
1960 6,031 
1961 5,594 
1962 5,161 
1963 4,819 
1964 4,503 
1965 4,166 
1966 3,915 
1967 3,656 
1968 3,469 
1969 3,239 
1970 3,016 
1971 2,767 
1972 2,506 
1973 2,284 
1974 2,058 
1975 1,932 
1976 1, 817 
1977 J , 713 
1978 1,630 
1979 1,558 
1980 1, 489 
1981 1,418 
1982 1, 370 
1983 1,332 
1984 1,288 
1985 1,240 
1986 1,213 
1987 J ,187 
1988 1,165 
1989 1,135 
1990 1, 089 
1991 1,041." 

7 . § 24b lautet: 

, , S 24b. (1) Die Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage (§ 24 Abs. 9) 

ist mit Wirksamkeit vom 1. Jänner eines jeden Jahres neu festzusetzen. 

Die neue Mindest- und Höchst,bemessungsgrundlage ergibt sich aus der 

Verviel fachung der zuletzt ge 1 tenden Beträge mit dem für den Bereich 

des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes für das Vorjahr festgesetz

ten Anpassungsfaktor. Die vervielfachten Beträge sind auf volle Schil

lingbeträge zu runden; hiebei sind Beträge unter 50 Groschen zu ver

nachlässigen und Beträge von 50 Groschen an auf einen Schi 11 i ng zu 

ergänzen. 
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(2) Der Festsetzung der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage mit 

Wirksamkeit vom 1. Jänner 1994 sind die Beträge 6 672 Sund 27 670 S 

zugrunde zu legen." 

8. Im § 26b wird der Ausdruck "zur Erhöhung der Beschädigten

rente' , durch "zum Erhöhungsbetrag' , ersetzt. 

9. Im § 30 wi rd der Ausdruck "Heeresgebührengesetz 1985" durch 

, ,Heeresgebührengesetz 1~92" ersetzt. 

10. Im § 55 Abs. 

gemäß § 23 Abs. 5" 

setzt. 

1 zweiter Satz wird der Ausdruck "Die 

durch "Der Erhi_)hungsbet rag (§ 23 l\bs. 

11. Dem § 56 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

Erhöhung 

5)" er-

, , (7) Der Neubemessung der Beschädigtenrente wegen el ner maßgebenden 

Änderung des Grades der Erwerbsfähigkeit ist die zum 7,pj tpunkt des 

Anfalles der Rente oder der 1 etzten Neubemessung gemäß § 24 Abs. 8 

festgestellte Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen." 

12. Im § 64 Abs. 4 entfällt der Ausdruck ,,§ 64". 

13. § 77 Abs. 3 Z 3 lautet: 

,,3. der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte sowie". 

14. Tm § 80 Abs. 2 wird der Ausdruck , ,Geschworne" durch , ,Ge

schworene" ersetzt. 

15. § 87a lautet: 

"s 87a. (1) Die militärischen Dienststellen, die Träger der Sozialver

sicherung, die Gemeinden, die österreichischen Bundesbahnen und die 

Abgabenbehörden des Bundes sind verpflichtet, auf Ersuchen der Behörden 

der Heeresversorgung im Ermi ttl ungsverfahren zur Durchführung dieses 

Bundesgesetzes mitzuwirken. 
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(2) Die Mitwirkungspflicht umfaßt auch die übermittlung von Daten 

1m Sinne des Datenschutzgesetzes betreffend Generalien, Art und Ausmaß 

von Gesundheitsschädigungen (das sind Daten aus ärztlichen Befunden 

und Gutachten) sowie Einkommens- und Beschäftigungsverhältnisse der 

Versorgungswerber und Versorgungsberechtigten, sofern diese Daten eine 

wesentliche Voraussetzung für die Klärung der Kausalität, die ärztliche 

und berufskundliehe Beurteilung sowie die Feststellung der Gebührlich

keit und Hbhe von Versorgungsleistungen bilden. 

(3) Die Abgabenbehbrden des Bundes sind nur zur Ubermjttlung jener 

Daten verpf 1 ichtet, die unmittelbar die Abgabenfestsetzung beeinf 1 ußt 

haben, sofern diese Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die den Behörden 

der Heeresversorgung zugänglich sind, entnommen werden kbnnen. 

(4) Die Ubermittlung medizinischer und psychologischer Untprsu

chungsergebnisse durch die militärischen Dienststellen an die Behbrden 

der Heeresversorgung ist nicht an die Zustimmung der Versorgungswerber 

und Versorgungsberechtigten gebunden." 

16. Dem § 97 werden folgende §§ 98 und 99 angefügt: 

,,§ 98. Verordnungen gemäß § 24c sowie § 46b Abs. 1 und 7 können auch 

rückwirkend in Kraft gesetzt werden. 

S 99. (1) Dieses Bundesgesetz tritt hinsichtlich seiner St.ammfassung, 

BGBl.Nr. 27/1964, und der Fassung der Novellen durch die Bundesgesetze 

260/1967, 39/1968, 

95/1975, 289/1976, 

483/1985, 614/1987, 

und 110/1993711 den 

sich aus diesen Bundesgesetzen ergebenden Zeitpunkten in Kraft. 

BGBL Nr. 306/1964, 84/1965, 336/1965, 9/1967, 

22/1969, 206/1969, 315/1971, 165/1972, 328/1973, 

612/1977, 62/1979, 226/1980, 543/1983, 577/1983, 

648/1989, 285/1990, 628/1991, 687/1991, 474/1992 

( 2 ) § 1 Abs. 2 Z 7 und Z 9, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und ') § 20a "- , 
Z 2, § 24a, § 24b, § 26b, § 30, § 55 Abs. 1 f § 56 Abs. 7, § 64 Abs. 4 f 

§ 77 Abs. 3 Z 3, § 80 Abs. 2, § 87a und § 98 1n der Fassung des Bundes-

gesetzes BGBl.Nr. treten mit 1. .Jänner 1994 1n Kraft. ' , 
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Artikel 11 

Änderung des Versorgungsrechts-Änderungsgesetzes 1986 

Das Versorgungsrechts-Änderllngsgesetz 1986, BGBl.Nr. 483/1985, wird wie 
folgt geändert: 

Dem Art. V wird folgender Abs. 3 angefügt: 

, I ( 3) Art. IV Abs. .1 bis 3 treten mit Ab 1 auf des 31. Dezember 1993 

außc""t" Kraft." 
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VORBLATT 

1. Problem und Ziel 

a) Die Bestimmungen des Heeresversorgungsgesetzes hinsichtlich des 
Versorgungsschutzes bei Wegunf~llen sowie der Aufwertung der für die 
Feststellung der Bemessungsgrundlage maßgebenden Einkommen sind den 
Vorschriften 1n der gesetzlichen Unfallversicherung nachgebildet. 
Änderungen in diesem Bereich bedingen daher auch legistische Maß
nahmen auf dem Gebiet der Heeresversorgung. 

b) Der derzeitige Höchstbetrag für den Zuschuß zur Adapt ierung 
einer Wohnung reicht oft nicht aus, um die aufgrund der Dienstbesch~
digung erforderlichen Umbauten abzudecken. 

c) Rechtsbereinigung 

2. Lösung 

a) Verbesserung des versorgungsrechtlichen Schutzes bei Wegunfäl
len und Neuregelung des Aufwertungssystems entsprechend den ver
gleichbaren Bestimmungen in der Sozialversicherung 

b) Entfall der Begrenzung für den Zuschuß zur Wohnungsadaptierung 

c) Redaktionelle Anpassungen und Klarsteilungen 

3. Alternativen 

Keine 

4. Kost~en 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen bedingen einen budgetären Mehrauf
wand von insgesamt S 100.000,-- pro Jahr. 

5. Konformität mit EG-Recht gegeben 
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ERLÄUTERUNGEN 

Allgemeiner Teil 

Das Heeresversorgungsgesetz hat elne Reihe von Regelungen aus 

der gesetzlichen Unfallversicherung übernommen. So erfolgt unter 

anderem die Versorgung von Wegunfällen und die Bemessung der 

Beschädigten- und Hinterbliebenenrenten nach dem Erwerbseinkom

men analog den Bestimmungen in der Sozialversicherung. 

Mit der 50. ASVG-Novelle, BGBl.Nr. 676/1991, wurde der Versiche

rungsschutz bei Wegunfällen ausgeweitet. Seither gelten auch 

Unfälle auf dem Weg von der Wohnung zum Arzt als Arbeitsunfälle. 

Entsprechend dieser Regelung sollen auch Gesundheitsschädi

gungen, die nach dem ASVG teilversicherte Zeitsoldaten auf 

solchen Wegen erleiden, als Dienstbeschädigungen nach dem 

Heeresversorgungsgesetz anerkannt werden. 

Durch die 51. ASVG-Novelle (Art. I des Sozialrechts-Anderungsge

setzes 1993, BGBI.Nr. 335) wurde das Aufwertungssystem insofern 

neu gestal tet, a] s die Aufwertungsfaktoren nunmehr durch Ver

vielfachung mit dem Anpassungsfaktor des Vorjahres festgestellt 

und bereits die Beitragsgrundlagen des dem Rentenanfall zweit-

vorangegangenen Jahres aufgewertet werden. Diese Änderungen 

erfordern auch entsprechende Maßnahmen im Bereich der Heeresver

sorgung. 

Weiters soll der für die Gewährung von Zuschüssen zur Wohnungs

adaptierung vorgesehene Hbchstbetrag (seit 1. Jänner 1978 unver

ändert S 150.000,--) entfallen, weil dieser Betrag infolge der 

gestiegenen Baukosten oft nicht ausreicht, um die Wohnung eines 

Rollstuhlbenützers bedarfsgerecht zu gestalten. 
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SchI ießl ich wird die Novelle auch zum Anlaß genommen, die Be

stimmung hinsichtlich der Ermächtigung zur Datenübermittlung neu 

zu formulieren, überholte Vorschriften zu streichen und redak

tionelle Anpassungen vorzunehmen. 

seit 1. Jänner 1988 können die in der Krankenversicherung teil

versicherten Zeitsoldaten auch außerhalb der militärischen 

Einrichtungen ärztliche Hilfe 1n Anspruch nehmen. Da bisher 

keine Unfälle auf Wegen von der Wohnung zum Arzt gemeldet bzw. 

Versorgungsleistungen 1m Wege e1nes Härteausgleiches gemäß 

§ 73a HVG - dafür beantragt wurden, ist auch künftigh in ni cht 

damit zu rechnen, daß solche Versorgungsfälle häufig auftreten. 

Die budgetären Auswirkungen in den kommenden Jahren sind daher 

als gering einzuschätzen. 

Durch die Änderung des Aufwertungssystems , die sich ] edi gl ich 

auf die Höhe der nach dem 1. Jänner 1994 zu gewährenden Renten 

auswirkt, werden zusätz 1 iche Kosten von höchstens S 70.000,-

pro Jahr entstehen. Der budget.äre Mehraufwand, der s ich durch 

den Entfall der Begrenzung für den Zuschuß zur Wohnungsadaptie

rung erglbt, wird unter Berücksichtigung der Entwicklung in den 

letzten Jahren etwa S 30.000,-- jährlich betragen. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieser Regelungen 

gründet, sich auf den Kompetenztatbestand "mi 1 i t-är ische Ange

legenheiten" des Art. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1, 3, 4 und 9 (§ 1 Abs. 2 Z 7, § 5 Abs. 4, § 9 Abs. 

1 und 2 sowie § 30): 

Mit dem BGBl.Nr. 422/1992 wurde das Heeresgebührengesetz 1992 

(HGG 1992) beschlossen. Dadurch werden redaktionelle Anpassungen 

in den §§ 1 5, 9 und 30 erforderlich. 
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Zu Art. I Z 2 (§ 1 Abs. 2 Z 9); 

Mit der 50. ASVG-Novelle, BGB1.Nr. 676/1991, wurde auch der Weg 

von der Wohnung zum Arzt unter Versicherungsschutz gestell t, 

sofern der Arztbesuch dem Dienstgeber bekanntgegeben wurde. 

Um eine Schlechterstellung der Zeitsoldaten, die für die Dauer 

des Wehrdienstes in der gesetzlichen Krankenversicherung teil

versichert sind und daher auch aUßerhalb der heereseigenen 

Sanitätseinrichtungen ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen können, 

gegenüber anderen Versicherten zu vermeiden, erweist sich eine 

analoge Erweiterung des versorgungsrechtlichen Schut7-es als 
erforderlich. 

Zu Art. I Z 5 (§ 20a Z 2): 

Zur Wohnungsadaptierung kann Beschädigten unter bestimmten 

Voraussetzungen derzeit e1n Zuschuß bis zur Höhe von 

S 150.000,-- gewährt werden. Wie die Praxis zeigt, reicht dieser 

Betrag, der seitdem Jahr 1978 unverändert gebl ieben ist, 1 n 

manchen Fällen nicht aus, um eine Wohnung ro 11 stuhl gerecht zu 
gest.a 1 ten. 

Um schwerstbehinderten Menschen, die überwiegend auf den Ge

brauch e1nes Roll stuhles angewiesen sind, die Benützung ihrer 

Wohnung zu er 1 eichtern , soll die festgesetzte Obergrenze 

entfallen und nur auf die wirtschaftlichen Verhältnisse im 

Einzelfall Bedacht genommen werden. Durch diese Änderung würde 

auch eIne Benachteiligung gegenüber den 1n der gesetzlichen 

Unfallversicherung versicherten Arbeitnehmern vermieden werden. 

Zu Art. I Z 6 und 7 (§§ 24a und 24b): 

Derzeit werden die im drittvorangegangenen Jahr angefallenen 

Einkommensteile, die zur Bildung der Bemessungsgrundlage heran

zuziehen sind, mit dem jeweils festgesetzten Faktor aufgewertet. 

Diese Aufwertungsfaktoren werden durch Vervielfachung b7-w. 

302/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original) 11 von 24

www.parlament.gv.at



$ 

- 4 -

Anfügung des nach den Vorschriften des ASVG ermittel ten und 

kundgemachten Richtwertes festgestellt. 

Mit der 51. ASVG-Novelle (Art. I des Sozialrechts-Änderungsge

setzes 1993, BGBI.Nr. 335) wurde das Aufwertungssystem insofern 

neu gestaltet, als nunmehr die zur Aufwertung der Beitragsgrund

lagen heranzuziehenden Faktoren mit dem Anpassungsfaktor des 

Vorjahres erhöht und bereits die Beitragsgrundlagen des zweit

yorangegangenen Jahres aufgewertet werden. 

Im Hinblick darauf, daß die vergleichbaren Bestimmungen des 

Heeresversorgungsgesetzes diesen Vorschriften nachgebildet 

wurden, sind auch in diesem Bereich entsprechende Änderungen 

erforderlich. 

Zu Art. I Z 8, 10 und 12 (§ 26b, § 55 Abs. 1 und § 64 Abs. 4): 

Diese Änderungen sind redaktionell bedingt. 

Zu Art .. I Z 11 (§ 56 Abs. 7) und Art. 11 (Art. V Abs. 3 des 

Versorgungsrechts-Änderungsgesetzes 1986): 

Mit dem Versorgungsrecht.s-Änderungsgesetz 1986 wurde u. a. das 

System der Rentenanpassung in der Heeresversorgung mit 1. Jänner 

1986 den vergleichbaren Regelungen 1n der Sozialversicherung 

angepaßt. Durch die übergangsbestimmungen des Art. IV Abs. 1 bis 

3 dieses Gesetzes wurden die vor 1. Jänner 1986 bereits rechts

kräftig zuerkannten Renten (Abs. 1) sowie die zu diesem Zei t

punkt noch nicht abgeschlossenen Verfahren (Abs. 2) in das neue 

Anpassungssystem einbezogen und die Vorgangsweise bei Neubemes

sungen der Renten wegen Änderungen der Minderung der Erwerbs

fähigkeit festgelegt (Abs. 3). Während den Abs. 1 und 2 nur eine 

zeitlich begrenzte Bedeutung zukam, wird die Bestimmung des 

Abs. 3 auch in Hinkunft immer wieder zu Anwendung gelangen. 
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Aus Gründen der Rechtsbereinigung und den legistischen Richt

linien des Bundeskanzleramtes folgend sollen die gegenstandslos 

gewordenen übergangsbestimmungen der Abs. 1 und 2 aufgehoben und 

der Inhalt des Abs. 3 in das Heeresversorgungsgesetz aufgenommen 

werden. 

Zu Art. I Z 13 (§ 7? __ A~l? __ ' 3 Z 3): 

Diese redaktionell e Anpassung wurde durch die Umbenennung des 

österreichischen Arbeiterkammertages notwendig. 

Zu Art. I Z 14 (§ 80 Abs. 2): 

Auch im Gebührenanspruchsgesetz 1975 wird der Ausdruck "Ge

schworene" verwendet. 

Zu Art. I Z 15 (§ 87a): 

Diese Bestimmung stellt schon hisher die gesetzliche Ermächti

gung zur übermittlung von Daten an die Behörden der Heeresver

sorgung dar. Durch die vorgeschlagene Novell ierung soll eine 

genaue Umschreibung des betroffenen Personenkreises, die taxa

tive Aufzählung der Datenarten und die Angabe des Verwendungs-

zweckes den Erfordernissen des Datenschutzgesetzes entspre-

chend - erfolgen. Unter "Generalien" sind Name, Versicherungs

nummer bzw. Geburtsdatum , Anschr ift und Fami 1 ienstand zu ver

stehen. Eine inhaltliche Änderung ist nicht vorgesehen. 

Zu Art. I Z 16 (§§ 98 und 99): 

Die Verordnung über die Feststellung der i\ufwertungsfaktoren, 

der Mindest- und Höchstbemessungsgrundlage und die Rentenanpas

sung für das folgende Kalenderjahr kann jeweils erst nach Ver

lautbarung der Verordnung, mit welche]" der Anpassungsfaktor für 
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den Bereich der Sozial versicherung festgesetzt wird, er lassen 

werden. Da diese Verordnung häufig erst kurz vor dem Jahresende 

1m Bundesgesetzblatt kundgemacht wird, ist die rechtzeitige 

Verlautbarung der Verordnung gemäß § 24c und § 46b Abs. 1 und 7 

HVG oft nur schwer durchführbar. 

Die beabsichtigte Rege 1 ung sol] das rückwi rkende I nkraft treten 

der erwähnten Verordnung ermöglichen. 

Mit der Bestimmung des § 99 soll 1m Sinne elner weitestgehenden 

Kodifikation und den legistischen Richtlinien des Bundeskanzler

amtes entsprechend eine Inkrafttretensklausel 1.n !laS stammge-

setz aufgenommen werden. 
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TEX T G E GEN ÜBE R S TEL L U N G 

(Geringfügige Änderungen sind durch Fettdruck gekennzeichnet, 
nicht aber Änderungen von ganzen Paragraphen, Absätzen oder Ziffern) 

HEERESVERSORGUNGSGESETZ 

Geltende Fassung 

§ 1 Abs. 2 Z 7: 

7. auf dem mit der unbaren 
überweisung von Bezügen nach 
dem Heeresgebührengesetz 1985, 
BGB1. Nr. 87, zusammenhängenden 
Weg zwischen der Wohnung, dem 
Ort der militärischen Dienst
leistung oder im Falle einer 
be ruf I ichen Bi I dung dem Ausbi 1-
dungsort und einem Geldinstitut 
zum Zweck der Behebung von Bezü
gen und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Wohnung, dem Ort der 
militärischen Dienstleistung 
oder dem Ausbildungsort, 

§ 1 Abs. 2 Z 9: 

9. im Falle des Vorliegens 
eines krankenversicherungsrecht
lichen Schutzes nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsge
setz, BGBI. Nr. 189/1955, 1m 
Wehrdienst als Zeitsoldat auf 
einem Weg vom Ort der militäri
schen Dienstleistung oder Aus
bildungsort zu einer vor dem 
Verlassen dieses Ortes dort 
bekanntgegebenen ärztlichen Un
tersuchungsstelle (freiberuf
lich tätiger Arzt, Ambulatorium, 
Krankenanstalt) zum Zweck der 
Inanspruchnahme ärztl icher Hil
fe, Zahnbehandlung oder der 
Durchführung einer Gesundenun
tersuchung und ansch I ießend auf 
dem Weg zurück zum Ort der 
militärischen Dienstleistung, 
Ausbildungsort oder zur Woh-

Vorgeschlagene Fassung 

§ 1 Abs. 2 Z 7: 

7. auf dem mit der unbaren 
überweisung von Bezügen nach 
dem Heeresgebührengesetz 1992, 
BGB1. Nr. 422, zusammenhängenden 
Weg zwischen der Wohnung, dem 
Ort der militärischen Dienst
leistung oder im Falle einer 
beruflichen Bildung dem Ausbil
dungsort und einem Geldinstitut 
zum Zweck der Behebung von Bezü
gen und anschließend auf dem Weg 
zurück zur Wohnung, dem Ort der 
militärischen Dienstleistung 
oder dem Ausbildungsort, 

§ 1 Abs. 2 Z 9: 

9. im Falle des Vorliegens 
eines krankenversicherungsrecht
lichen Schutzes nach dem All
gemeinen Sozialversicherungsge
setz, BGBI.Nr. 189/1955, 1m 
Wehrdienst als Zeitsoldat 

a) auf einem Weg vom Ort 
der militärischen Dienstlei
stung oder Ausbildungsort oder 
von der Wohnung zu einer ärztli
chen Untersuchungsst,elle (frei
beruflich tätiger Arzt, Ambula
torium, Krankenanstalt) zum 
Zweck der Inanspruchnahme ärzt
licher Hilfe, Zahnbehandlung 
oder der Durchführung einer Ge
sundenuntersuchung und an
schließend auf dem Weg zurück 
zum Ort der militärischen 
Dienstleistung oder Ausbildungs-
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nung, ferner auf dem Weg vom Ort 
der militärischen Dienstlei
stung, Ausbildungsort oder von 
der Wohnung zu einer ärztlichen 
Untersuchungsstelle, wenn sich 
der Versicherte der Untersuchung 
auf Grund einer gesetzlichen 
Vorschrift oder einer Anordnung 
des Versicherungsträgers oder 
des Leiters der militärischen 
Dienststelle unterziehen muß und 
anschließend auf dem Weg zurück 
zum Ort der militärischen 
Dienstleistung, Ausbildungsort 
oder zur Wohnung, 

§ 5 Abs. 4: 

(4) Gesundheitsschädigungen 
von Wehrpflichtigen, die den 
Präsenzdienst. leisten, sind vom 
zuständigen Mi 1 itärkommando 
(§ 19 des Wehrgesetzes 1990) un
verzüglich dem Landesinvaliden
amt (§ 75) anzuzeigen, wenn die 
von elnem Militärarzt festge
stellten Gesundheitsschädigun
gen zumindest mit Wahrschein
lichkeit mit der Leistung des 
Präsenzdienstes in ursäch 1 ichem 
Zusammenhang stehen. Nach Er
halt dieser Anzeige sind die 
Maßnahmen der Rehabilitation 
durch das Landesinval idenamt im 
Einvernehmen mit dem örtlich 
und sachlich zuständigen Ar
beitsamt und dem zuständigen 
Mil i tärkommando erstmal ig von 
Amts wegen einzuleiten. Wenn 
die Einleitung von Rehabilita
tionsmaßnahmen von Vorfragen 
abhängig ist, die in das Gebiet 
ärztlichen Fachwissens fallen, 
hat der leitende Arzt des Lan
desinvalidenamtes, ein von ihm 
bestimmter ärztlicher Sachver
ständiger oder ein Militärarzt 
mitzuwirken. Bei Beschädigten, 

- 2 -

ort oder zur Wohnung, sofern 
die Untersuchungsstelle oder der 
Behandlungsort der militäri
schen Dienststelle vorher be
kanntgegeben wurde, 

b) auf dem Weg vom Ort der 
militärischen Dienstleistung 
oder Ausbildungsort oder von 
der Wohnung zu einer ärztlichen 
Untersuchungsstelle, wenn sich 
der Versicherte der Untersuchung 
auf Grund einer gesetzlirhen 
Vorschrift oder einer Anordnung 
des Versicherungsträgers oder 
des Leiters der militärischen 
Dienststelle unterziehen muß und 
anschließend auf dem Weg zurück 
zum Ort dpr milit~rischen 

Dienstleistung oder AusbiJdungs
ort oder zur Wohnung, 

§ 5 Abs. 4: 

(4) Gesundheitsschädigungen 
von Wehrpf I ichtigen, die den 
Präsenzdienst leisten, sind vom 
zuständigen Militärkommando 
(§ 19 des Wehrgesetzes 1990) un
verzüglich dem Landesinvaliden
amt (§ 75) anzuzeigen, wenn die 
von einem Militärarzt festge
stellten Gesllndheitsschädigun
gen zumindest mit Wahrschein
lichkeit mit der Leistung des 
Präsenzdienstes in ursäch I ichem 
Zusammenhang stehen. Nach Er
halt dieser Anzeige sind die 
Maßnahmen der Rehabilitation 
durch das Landes inval idenamt im 
Einvernehmen mit dem örtlich 
und sach 1 ich zuständ igen A r
beitsamt und dem zuständigen 
MiliUirkommando erstmalig von 
Amts wegen ein;;:uleiten. Wenn 
die Einleitung von Rehabilita
tionsmaßnahmen von Vorfragen 
abhängig ist, die in das Gebiet 
ärztlichen Fachwissens fallen, 
hat der leitende Arzt des Lan
desinvalidenamtes, ein von ihm 
bestimmter ärztlicher Sachver
ständiger oder eJn Militärarzt 
mitzuwirken. Bei Beschädigten, 
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die Anspruch auf gesundheitliche 
Betreuung nach dem IV. Abschnitt 
des Heeresgebührengesetzes 1985 
haben, ist unbeschadet der Be
stimmung des § 9 Abs. 2 nach Er
löschen dieses Anspruches eine 
noch nicht abgesch lossene Heil
behandlung ohne Unterbrechung 
fortzusetzen. 

§ (} l\bs. 1: 

(1) Solange und insoweit 
der Beschi:idjgte als Wehrpflich
tiger Anspruch auf gesundheit
liche Betreuung nach den Bestim
mungen des IV. Abschnittes des 
Heeresgebührengesetzes 1985 hat, 
ruht der Anspruch auf He i 1 für
so r'Je nach § 8. 

§ 9 Abs. 2: 

(2) Das Landesinvalülenamt 
kann mit Zustimmung des Bundes
ministeriums für Landesverteidi
gung die Gewährung der nach den 
Bestjmmungen des IV. Abschnit
tes des Heeresgebührengesetzes 
1985 zu erbringenden Heilbe
handlungsmaßnahmen jederzeit an 
sich ziehen und die HeilfUrsorge 
nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgeset zes durchführen. Das 
Landesinval idenamt tritt dann 
hinsichtlich dieser Leistungen 
dem Beschädigten und sel.nen 
Angehörigen gegenüber in alle 
pflichten und Rechte jener 
mil itärischen Dienststel Ie, die 
nach der angeführten Gesetzes
ste 11 e zur gesundhe i LI i chen 
Betreuung der Wehrpf 1 ichtigen 
zuständig ist. Das Landesinva
lidenamt hat 1n diesen Fällen 
dem Bundesministerium für Lan
desverteidigung anzuzeigen, daß 
es von einem bestimmten Tage an 
die Heilfürsorge gewährt; von 
diesem Zeitpunkt an hat der Be
schädigte keinen Anspruch auf 
gesundheitliche Betreuung nach 
dem Heeresgebührengesetz 1985. 

- 3 -

die Anspruch auf gesundheitliche 
Betreuung nach dem IV. Haupt
stück des Heeresgebührengeset
zes 1992 haben, ist unbeschadet 
der Bestimmung des § 9 Abs. 2 
nach Erlöschen dieses Anspruches 
eine noch nicht abgeschlossene 
Heilbehandlung ohne Unterbre
chung fortzusetzen. 

§ 9 Abs. 1: 

(1) Solange und insoweit 
der Beschädigte als Wehrpflich
t iger Anspruch auf gesundheit
liche Betreuung nach den Bestim
mungen des IV. Hauptstückes des 
Heeresgebührengesetzes 1992 hat, 
ruht der Anspruch auf Heilfür
sorge nach § 8. 

§ 9 Abs. 2: 

(2) Das Landesinvalidenamt 
kann mit Zustimmung des Bundes
ministeriums für Landesverteidi
gung die Gewährung der nach den 
Bestimmungen des IV. Haupt
stückes des Heeresgebührengeset
zes 1992 zu erbringenden Heil
behandlungsmaßnahmen jederzeit 
an sjch ziehen und die Heilfür
sorge nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes durchfüh
ren. Das Landesinvalidenamt 
t~ritt dann hinsichtlich dieser 
Leistungen dem Beschädigten und 
seinen Angeh6rigen gegenüber in 
alle Pflichten und Rechte jener 
militärischen Dienststelle, die 
nach der angeführten Gesetzes
stelle zur gesundheitlichen 
Betreuung der Wehrpf 1 iehtigen 
zuständig ist. Das Landesinva
lidenamt hat 1n diesen Fällen 
dem Bundesministerium für Lan
desverte idigung anz uzeigen, daß 
es von einem bestimmten Tage an 
die Heilfürsorge gewährt; von 
diesem Zeitpunkt an hat der Be
schädigte keinen Anspruch auf 
gesundheitliche Betreuung nach 
dem Heeresgebührengesetz 1992. 
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§ 20a Z 2: 

2. einem Beschädigten, der 
infolge der Dienstbeschädigung 
überwiegend auf den Gebrauch 
eines Rollstuhles angewiesen 
ist, unter Bedachtnahme auf des
sen wirtschaftl iehe Verhäl tnis
se einen Zuschuß bis zur Höhe 
von 150 000 S zur Adaptierung 
einer Wohnung gewähren, wenn 
ihm hiedurch die Benützung der 
Wohnung ermöglicht oder erleich
tert wird. 

§ 24a: 

- 4 -

§ 24a. (1) Für Zwecke der 
Aufwertung des Einkommens, das 
zur Bildung der Bemessungsgrund
lage heranzuziehen ist, sind 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
eines jeden Jahres Aufwertungs
faktoren in der Weise festzu
stellen, daß die zuletzt in Gel
tung gestandenen Aufwertungsfak
toren mit dem Richtwert (Abs. 3) 
dieses Jahres vervielfacht und 
auf drei Dezimalstellen gerun
det werden; der Reihe dieser 
Aufwertungsfaktoren ist jewei] s 
der Richtwert (Abs. 3) dieses 
Jahres als Aufwertungsfaktor 
für das im drittvorangegangenen 
Jahr angefallene Einkommen 
(§ 24) anzufügen. 

(2) Das Einkommen im Sinne 
des § 24 ist bei der Bildung der 
Bemessungsgrundlage mit den nach 
Abs. 1 zum Zeitpunkt des Anfal
les der Rente (§ 55) festge
setzten Faktoren aufzuwerten, 
die für den Zeitraum gelten, in 
dem das Einkommen angefallen 
ist. 

(3) Der nach den Vorschrif
ten des Abschnittes VIa des 
Ersten Teiles des AJlgemeinen 

§ 20a Z 2: 

2. einem Beschädigten, der 
infolge der Dienstbeschädigung 
überwi egend anf den Gebrauch 
eines Rollstuhles angewiesen 
ist, unter Bedachtnahme auf des
sen wirtschaft] i ehe Ve rhä I tn i s
se elnen Zu schuß zur Adaptie
rung einer Wohnung gewähren, 
wenn ihm hiedurch die Benützung 
der Wohnung ermögJicht oder er
leichtert wird. 

§ 24a: 

§ 24a. (1) Für Zwecke der 
Aufwertung des Einkommens, das 
zur Bildung der Bemessungsgrnnd
] age heranzliz iehen ist, sind 
mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 
eines jeden .Tahres l\Ufwertungs
faktoren in der Weise fpstZll
s tel h' n I d;l ß die zu 1 e t z tin 
Ge 1 tun<:'l gestandenen AufwerLungs
faktoren mit dem für den Bereich 
des ,\] 1gemeinen Sc)z.icd versiche
rllngsgesetzes für das Vo,johr 
festgesetzten Anpassungsfaktor 
vprviplfacht und auf drei Dez i
malstellen gerundpt werden; der 
Reihe dieser Aufwprtllngsfakto
ren ist jeweils der Anpassungs
faktor des Vorjahres als Auf
wertungsfaktor für das im zweit
vorangegangenen Jdhr angefallene 
Einkommen (§ 24) anzufügen. 

(2) Das Einkommen im Sinne 
des § 24 ist bei der Bildung der 
BemE'ssungsgrnnd lage mit den 
nach Abs. 1 zum Zeitpunkt des 
Anfa lIes der Rente (§ 55) fest-
gesetzt en Fakt_oren aufzuwerten, 
die für den Zeitraum !jel ten r ln 
dem das Einkommen angefallen 
ist. 
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Sozialversicherungsgesetzes er
mittelte und kundgemachte 
Richtwert gilt auch für die 
Feststellung der Aufwertungsfak
toren nach diesem Bundesgesetz. 

(4) Der erstmaligen Fest
stellung der Aufwertungsfakto
ren mit Wirksamkeit ab 1. Jänner 
1986 sind folgende Aufwertungs
faktoren zugrunde zu legen: 

Einkommen im Jahre Faktor ------ 19s;r-------------------------6-;if96-
1955 5,903 
1956 5,638 
1957 5,406 
1958 5,259 
1959 5,144 
1960 4,764 
1961 4,421 
1962 4,079 
1963 3,809 
1964 3,561 
1965 3,295 
1966 3,094 
1967 2,890 
1968 2,742 
1969 2,560 
1970 2,383 
1971 2,187 
1972 1,981 
1973 1,796 
1974 1,611 
1975 1,506 
1976 1,408 
1977 1,323 
1978 1,254 
1979 1,192 
1980 1,133 
1981 1,074 
1982 1,033. 

§ 24b: 

§ 24b. (1) Die Mindest- und 
Höchstbemessungsgrundlage (§ 24 
Abs. 9) ist mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner eines jeden Jahres neu 
festzusetzen. Die neue Mindest-

- 5 -

(3) Der Feststellung der 
Aufwertungsfaktoren mit Wirksam
keit vom 1. Jänner 1994 sind 
folgende Aufwertungsfaktoren zu
grunde zu legen: 

für das Jahr 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 

§ 24b: 

Faktor 
7,719 
7,472 
7,137 
6,842 
6,656 
6,514 
6,031 
5,594 
5,161 
4,819 
4,503 
4,166 
3,915 
3,656 
3,469 
3,239 
3,016 
2,767 
2,506 
2,284 
2,058 
1,932 
1,817 
1,713 
1,630 
1, 558 
1,489 
1, 418 
1,370 
1,332 
1, 288 
1, 240 
1,213 
1,187 
1,165 
1, 135 
1,089 
1,041. 

§ 24b. (1) Die Mindest- und 
Höchstbemessungsgrundlage (§ 24 
Abs. 9) ist mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner eines jeden Jahres neu 
festzuset zen. DiE, neue Mindest-
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und Höchstbemessungsgrundlage 
ergibt sich aus der Verviel
fachung der zuletzt geltenden 
Beträge mit dem Richtwert (§ 24a 
Abs. 3) des Kalenderjahres, für 
das die Mindest- und Höchstbe
messungsgrundlage neu festzu
setzen ist. Die vervielfachten 
Beträge sind auf volle Schil
lingbeträge zu runden; hiebei 
sind Beträge unter 50 Groschen 
zu vernachlässigen und Beträge 
von 50 Groschen an auf elnen 
schilling zu ergänzen. 

(2) Der 
Mindest- und 
grundlage mit 
1. Jänner 1986 
4 961 Sund 20 
legen. 

§ 26b: 

Festsetzung der 
Höchstbemessungs
Wirksamkeit vom 
sind die Beträge 

576 S zugrunde zu 

§ 26b. Schwerbeschädigten 
ist auf Antrag zur Erhöhung der 
Beschädigtenrente nach § 23 
Abs. 5 nach Maßgabe der § § 14 
und 63 des Kriegsopferversor
gungsgesetzes 1957 ein Zuschuß 
zu den Kosten für Diätverpfle
gung zu gewähren. 

§ 30: 

- 6 -

§ 30. Im Falle des Todes 
eines Beschädigten oder Hinter
bl iebenen ist nach Maßgabe des 
§ 47 des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 1957 ein Sterbegeld zu 
gewähren, wenn kein Anspruch auf 
Ersatz der Bestattungskosten 
nach dem Heeresgebührengesetz 
1985 besteht. 

und Höchstbemessungsgrundlage 
ergibt sich aus der Verviel
fachung der zuletzt geltenden 
Beträge mit dem für den Bereich 
des Allgemeinen Sozial versiche
rungsgesetzes für das Vorjahr 
festgesetzten Anpassungsfaktor. 
Die verviel fachten Beträge sind 
auf volle Schillingbeträge zu 
runden; hiebei sind Beträge 
unter 50 Groschen zu vernarhläs
slgen und Beträge von 50 
Groschen an auf einen schilling 
zu ergänzen. 

(2) Der Festsetzung der 
Mindest- und Höchstbemessungs
grundlage mit Wirksamkeit vom 
1. Jänner 1994 sind die Beträge 
6 672 Sund 27 670 S zugrunde zu 
legen. 

§ 26b: 

§ 26b. Schwerbeschädigten 
ist auf Ant rag zum Erhöhungsbe
trag nach § 23 Abs. 5 nach 
Maßgabe der §§ 14 und 63 des 
Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1957 eln Zuschuß zu den Kosten 
für Diätverpflegung zu gewäh
ren. 

§ 30: 

§ 30. Im Falle des Todes 
eines Beschädigten oder Hinter
bliebenen ist nach Mi1ßgabe des 
§ 47 des Kriegsopferversorgungs
gesetzes 19S7 ein Sterbegeld zu 
gewähren, wenn kein Anspruch auf 
Ersatz der Bestattungskosten 
nach dem Heeresgebührengesetz 
1992 besteht. 
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§ 55 Abs. 1 zweiter Satz: 

Die Erhöhung gemäß § 23 Abs. 5 
fällt jedoch frühestens mit dem 
Monat an, der auf die Entlassung 
aus dem Präsenzdienst folgt. 

§ 64 Abs. 4: 

(4) Wird eine Beschädigten
rente nach Auszahlung einer Ab
fertigung wegen Verminderung des 
Grades der Erwerbsfähigkeit er
höht, gelten die Bestimmungen 
über den abgefertigten Renten
teil nach § 64 Abs. 1 nicht für 
den sich jeweils aus der Neuein
schätzung der Minderung der Er
werbsfähigkeit ergebenden Erhö
hungsbetrag. 

§ 77 Abs. 3 Z 3: 

3. des österreichischen Ar
beiterkammertages und 

§ 80 Abs. 2: 

(2) Die Mi tg I ieder der 
Schiedskommission, die im akti
ven öffent 1 ichen Dienst stehen, 
haben Anspruch auf den Ersatz 
der Reisegebühren nach den für 
sie geltenden Vorschriften; den 

- 7 -

§ 55 Abs. 1 zweiter Satz: 

Der Erhöbungsbetrag (§ 23 
Abs. 5) fäll t jedoch frühestens 
mit dem Monat. an, der auf die 
Entlassung aus dem Präsenz
dienst folgt. 

§ 56 Abs. 7: 

(7) Der Nellbemessung der 
Besch,'1digtenrente wegen einer 
maßgebenden Änderung des Grades 
der Erwerbsfähigkeit ist die zum 
Zeitpunkt des Anfalles der Rente 
oder der letzten Neubemessung 
gemäß § 24 Abs. 8 festgestellte 
Bemessungsgrundlage zugrunde zu 
legen. 

§ 64 Abs. 4: 

(4) Wird eine Beschädigten
rente nach Auszahlung einer Ab
fertigung wegen Verminderung des 
Grades der Erwerbsfähigkeit er
höht, gelten die Bestimmungen 
über den abgefertigten Renten
teil nach Abs. 1 nicht für den 
sich jeweils aus der Neuein
schätzung der Minderung der Er
werbsfähigkeit ergebenden Erhö
hungsbetrag. 

§ 77 Abs. 3 Z 3: 

3. der Bundeskammer für 
Arbeiter und Angestellte sowie 

§ 80 Abs. 2: 

( 2) Die Mi tg I ieder der 
Schiedskommission, die im akti
ven öffent 1 ichen Dienst stehen, 
haben Anspruch auf den Ersatz 
der Rei segebüh ren nach den für 
sie gel t ce' nd e n V Cl ;" sc h r i f t e n ; den 
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übrigen Mi tg 1 iedern gebührt der 
Ersatz der Reise- und Aufent
haI tskosten unter sinngemäßer 
Anwendung der für Schöffen und 
Geschworne geltenden Bestim
mungen des Gebührenanspruchsge
setzes 1975, BGBl. Nr. 136. Dem 
Vorsitzenden (Stellvertreter) 
und den Senatsvorsitzenden (Er
satzmitgliedern) ist der Fahr
preis für die höchste Wagen
klasse , wenn aber das benützte 
Beförderungsmittel diese Klasse 
nicht führt, für die nächst
niedr igere tatsäch 1 ich geführte 
Klasse, zu ersetzen. 

§ 87a: 

§ 87a. Die Gemeinden, die 
Träger der Sozialversicherung, 
die mil itärischen Dienststellen 
und die österreichischen Bundes
bahnen sind verpflichtet, auf 
Ersuchen der Behörden der 
Heeresversorgung im Ermittlungs
verfahren zur Durchführung die
ses Bundesgesetzes mitzuwirken. 
Die Finanzämter sind den Be
hörden der Heeresversorgung zur 
Auskunftserteilung hinsichtlich 
solcher Verhäl tnisse verpf I ich
tet, die unmittelbar die Ab
gabenfestsetzung beeinflußt 
haben, sofern diese Daten nicht 
aus Abgabenbescheiden, die den 
Landesinvalidenämtern zugäng
lich sind, entnommen werden 
können. Die übermittlung medizi
nischer und psychologischer 
Untersuchungsergebnisse durch 
die militärischen Dienststellen 
an die Behörden der Heeresver
sorgung ist nicht an die Zustim
mung der Wehrpflichtigen gebun
den. 

- 8 -

übr igen Mi tg I iedern gebührt der 
Ersatz der Reise- und Aufent
haI tskosten unter sinngemäßer 
Anwendung der für Schöffen und 
Geschworene gel tenden Bestim
mungen des Gebührenanspruchsge
setzes 1975, BGBI. Nr. 136. Dem 
Vorsitzenden (Stellvertreter) 
und den Senatsvorsitzenden (Er
satzmitgliedern) ist der F~hr

preis für die höchste Wagen
klasse , wenn aber das benützte 
Beförderungsm i_ tte I diese K lasse 
nicht führt, für die nächst
niedrigere tatsächl ich geführte 
Klasse, zu ersetzen. 

§ 87a: 

§ 87a. (1) Die militäri-
schen Dienst s te II en, die Träger 
der Sozialversicherung, die Ge
meinden, die österreich ischen 
Bundesbahnen und die Abgabenbe
hörden des Bundes sind ver
pflichtet, auf Ersuchen der Be
hörden der Hperesversorgung 1m 
Ermittlungsverfahren zur Durch
führung dieses Bundesgesetzes 
mitzuwirken. 

( 2) Die Mi twirkungspf licht 
umfaßt auch die übermittlung von 
Daten im Sinne des Datenschutz
gesetzes betreffend Genera lien, 
Art und Ausmaß von Gesundheits
schädigungen (das sind Daten aus 
ärzt lichen Befunden und Guta(~h

t~en) sowie Einkommens- und Be
schäftigungsverhältnisse der 
Versorgungswerber und Versor
gungsberechtif:=Jten, sofprn diese 
Daten Plne wesentliche Voraus
set zung für die In ä rung der Kau
salit.~it, dje ärztl:iche und be
rufskundljchc Rem-teilung sowie> 
die Feststellung der Gebührlich
keit. und Höhe von Versorgungs
leistungen bilden. 

(3) Die Abgabenbehörden des 
Bundes sind nur zur übermittlung 
jener Daten verpfJichtet, die 
unmi ttelbar die Abgabenfestset
zung ber:'.i nf 1 ußt haben, sofern 
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diese Daten nicht aus Abgabenbe
scheiden , die den Behörden der 
Heeresversorgung zugänglich 
sind, entnommen werden können. 

(4) Die übermittlung medi
zinischer und psychologischer 
Untersuchungsergebnisse durch 
die militiirischen Dienststellen 
an die Behörden der Heeresver
sorgung ist nicht an die Zustim
mung der Versorgungswerber und 
Versorgungsberechtigten gebun
den. 

§ 98: 

§ 98. Verordnungen gemäß § 
24c SOWle § 46b Abs. 1 und 7 
können auch rückwirkend in Kraft 
gesetzt werden. 

§ 99: 

§ 99. (1) Dieses Bundesge
setz tritt hinsichtlich seiner 
Stammfassung, BGBl.Nr. 27/1964, 
und der Fassung der Novellen 
durch die Bundesgesetze BGBI.Nr. 
306/1964, 84/1965, 336/1965, 
9/1967, 260/1967, 39/1968, 
22/1969, 206/1969, 315/1971, 
165/1972, 328/1973, 95/]975, 
289/1976, 612/1977, 62/1979, 
226/1980, 543/1983, 577/1983, 
483/1985, 614/1987, 648/1989, 
285/1990, 628/1991, 687/1991, 
474/1992 und 110/1993 zu den 
sich aus diesen Bundesgesetzen 
ergebenden Zeitpunkten in Kraft. 

(2) § 1 Abs. 2 Z 7 und Z 9, 
§ 5 Abs. 4, § 9 Abs. 1 und 2, 
§ 20a Z 2, § 24a, § 24b, § 26b, 
§ 30, § 55 Abs. 1, § 56 Abs. 7, 
§ 64 Abs. 4, § 77 Abs. 3 Z 3, 
§ 80 Abs. 2, § 87a und § 98 in 
der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI.Nr. treten mit 1. 
Jänner ]994 in Kraft. 
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\ 

VERSORGUNGSRECHTS-ÄNDERUNGSGESETZ 1986 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

Art. V Abs. 3: 

( '3) Art. IV Abs. 1 bis 3 
treten mit Ablauf des 
31. Dezember 1993 außer Krdft. 

I! 
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